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1 | 
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des 

Kantons Zürich, 18. Mai 1988

KENNZAHLEN |

Parzellennummer: 
11‘856

Zone: 
W2/1.75

Baumassenziffer inkl. 
Arealüberbauungsbonus 

(10%):
1.93

Parzellenfläche: 
17‘587 m2

 
Total mögliche Baumasse:

33‘855.00 m3

Total best. Baumasse:
16‘675.92 m3

Total restliche Baumasse:
17‘179.08 m3

1. EINLEITUNG

Auf dem Grundstück mit der Parzellennummer 11’856 besteht seit dem Jahre 1988 
ein rechtskräftiger, privater Gestaltungsplan (GP5). In einer ersten Etappe (Anfangs 
90er Jahre) wurde der östliche Bereich des Areals nach Gestaltungsplan teilüberbaut 
und somit rund die Hälfte, der nach heutiger Gesetzeslage zur Verfügung stehen-
den Baumasse realisiert (siehe Abb. 1). Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat 
anlässlich seiner Sitzung vom 18. Mai 1988 festgestellt, dass der private Gestaltung-
plan «Sunneweid» in keinem Punkt von der damals gültigen Bau- und Zonenord-
nung abweicht.1

Heutige Grundordnung

Im rechtskräftigen Zonenplan vom Oktober 2015 ist das Grundstück der Wohn-
zone W2/1.75 und dem Bereich für Arealüberbauung gemäss Art. 45 Abs. 1 BZO 
zugeteilt. Die bestehenden Gebäude sind bestandesprivilegiert und entsprechen in 
Bezug auf die Grenzabstände, Höhen und Ausnützung den heutigen Baugesetzen. 
Somit entsteht bei einer Aufhebung des Gestaltungsplanes keine rechtswidrige Si-
tuation.

Planungsabsicht

Auf dem noch nicht überbauten Teil der Parzelle soll eine neue Arealüberbauung 
realisiertwerden, welche die qualitativen Anforderungen gemäss § 71 PBG  und § 
45 BZO (Arealüberbauungen) erfüllt. Ziel der Grundeigentümerin ist es, eine der 
heutigen Zeit angemessene bauliche Verdichtung anzustreben und qualitativ hoch-
wertige Wohnungen, insbesondere für das Wohnen im Alter zu erstellen. Aus die-
sem Grund wird eine Synthese mit der in unmittelbarer Nähe angesiedelten Pflege-
residenz Bethesda beabsichtigt. Im Umgang mit der Erweiterung der bestehenden 
Arealüberbauung wird eine ganzheitliche, der Grundkonzeption entsprechende 
Lösung angestrebt, um eine qualitative Bebauung der gesamten Parzelle sicherzu-
stellen. Dies kann unteranderem durch die erweiterten Bedingungen der Arealüber-
bauung erreicht werden. 

Aufhebung des Gestaltungsplanes

Aufgrund einer Machbarkeitstudie auf Basis von Variantenstudien im Jahre 2018 
und den nachfolgenden Überlegungen hat die Grundeigentümerin beschlossen, die 
Aufhebung des privaten Gestaltungsplanes zu beantragen.

Die erweiterten Bedingungen des Gestaltungsplanes verunmöglichen es, von dem 
Ausnutzungsbonus der Arealüberbauung zu profitieren und eine Überbauung mit 
einer zeitgemässen Ausnützung zu erstellen. Aufgrund der festgelegten Baufelder-
würde man durch tiefe und grosse Volumen vor allem in Bezug auf die Wohnlichkeit 
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und das ganzheitliche Siedlungsbild in einen Konflikt mit den Anforderungen an die 
Arealüberbauung treten. Zusätzlich entstehen durch die Verteilung der Baufelder in 
Bezug auf die Aussicht und Orientierung klar benachteiligte Gebäudeteile und auf-
grund des geringen Gebäudeabstandes gelten erhöhte Brandschutzvorschriften. Auf 
dem Baufeld 1 wird eine Sondertypologie nötig. Somit entsteht an der exponiertes-
ten und prominentesten Stelle ein Sonderbau, der auch auf Grund seiner Lage, aus 
dem sonst relativ homogenen Siedlungsgefüge heraussticht.

Die Aufhebung des Gestaltungsplanes «Sunneweid» (GP5) wird nach der Beschluss-
fassung durch den Gemeinderat sowie der Genehmigung durch die Baudirektion 
rechtskräftig.

Zonenplan

Massstab 1:5000 

Stand Oktober 2015

  Kommunale Zonen 
K2  Kernzone 2-geschossig, ES III

K3  Kernzone 3-geschossig, ES III

QEZ   Quartiererhaltungszone Eigenheimstrasse, ES III

W2/1.00  Wohnzone 2-geschossig, ES II

W2/1.15  Wohnzone 2-geschossig, ES II

W2/1.20  Wohnzone 2-geschossig, ES II

W2/1.30  Wohnzone 2-geschossig, ES II 

W2/1.40  Wohnzone 2-geschossig, ES II

W2/1.50  Wohnzone 2-geschossig, ES II

W2/1.75  Wohnzone 2-geschossig, ES II

WG2/2.30  Wohnzone 2-geschossig mit Gewerbeanteil, ES III

W3/2.40  Wohnzone 3-geschossig, ES II

W3/2.75  Wohnzone 3-geschossig, ES II

WG3/2.75  Wohnzone 3-geschossig mit Gewerbeanteil, ES III

W4/3.80  Wohnzone 4-geschossig, ES II

W4/oB Wohnzone 4-geschossig ohne Baumassenziffer, ES II/III*

G/4.50 Gewerbezone, ES III

I 1/6.0 0 Industriezone, ES III

I 2/6.70 Industriezone, ES III

OeB   Zone für öffentliche Bauten, ES II/III*

  Gewerbe mässig störend zulässig gemäss Art. 23 Abs. 2 BZO, ES III

  Gewerbe grundsätzlich unzulässig gemäss Art. 34 Abs. 1 BZO

  Gebiet mit besonderer Nutzungsanordnung gemäss Art. 34 Abs. 2 BZO

  Lärmempfindlichkeitsstufen (ES): Höhereinstufung gemäss Art. 43 Abs. 2 LSV

  *differenzierte ES-Zuordnung gemäss Eintrag im Zonenplan 

  Erholungs-, Freihalte- und Reservezonen
E1-E14 Erholungszone gemäss Art. 31 BZO, ES III (für E4 gilt ES II)

F  Freihaltezone ES II/III*

R  Reservezone

  *ES II gilt nur für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen 
  gemäss Art. 2 Abs. 6 LSV

 

 

  Übrige Inhalte
  Zonengrenze 

  Baumschutz gemäss Art. 48 BZO

  Um- und Ersatzbauten gemäss Art. 9 BZO

  Aussichtsschutz gemäss Art. 47 BZO

  Bereiche für Arealüberbauungen gemäss Art. 45 Abs. 1 BZO

0 50 100  200  300  400  500

Meter

ZH-Übersichtsplan © Amt für Raumentwicklung, Fachstelle Vermessung

Massstab 1 : 5000

N

  Gestaltungspläne
  Gestaltungsplan (GP) 

  Gestaltungsplanpflicht (GPP)

GP 1  Öffentlicher Gestaltungsplan Bogleren (Bereich Nord) vom 30.8.1989

GP 2  Öffentlicher Gestaltungsplan Bogleren (Bereich Süd) vom 9.11.2007

GP 3  Privater Gestaltungsplan Schübel vom 13.8.1986

GP 4  Privater Gestaltungsplan St. Raphael Park vom 18.11.1987

GP 5  Privater Gestaltungsplan Sunneweid vom 18.5.1988

GP 6  Privater Gestaltungsplan Klinik St. Raphael vom 6.1.2006

GP 7 Privater Gestaltungsplan Neue Forch Ost vom 1.2.1995

GPP 8a  Privater Gestaltungsplan Zentrumsentwicklung vom 21.1.2015

GPP 8b  Öffentliche Gestaltungsplanpflicht Bahnhofsgebiet*

GPP 9  Privater Gestaltungsplan Areal Parkplatz Dorfstrasse vom 17.12.1997

GPP 10  Öffentlicher Gestaltungsplan Hüttengraben vom 21.3.2011

GPP 11  Gestaltungsplanpflicht Schüracher*

GPP 12  Gestaltungsplanpflicht Forch West*

GPP 13a  Privater Gestaltungsplan Felseneggstrasse 11 vom 24.4.2013

GPP 13b  Gestaltungsplanpflicht Felsenegg*

GPP 14  Gestaltungsplanpflicht Am Bach*

GP 16  Privater Gestaltungsplan Areal Terlinden Seestrasse vom 13.10.1998

GP 17  Privater Gestaltungsplan Areal Lerchenberg vom 25.2.1999, Teilrev. 28.1.2015

GP 18  Privater Gestaltungsplan Areal Bethesda vom 29.9.2004

GP 19  Privater Gestaltungsplan Schmalzgrueb vom 31.8.2006

GP 20  Privater Gestaltungsplan Bethesda Ost vom 7.5.2007

 *Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht ohne genehmigte Gestaltungspläne

 

 

  Sonderbauvorschriften
SBV 1  Quartierladen Itschnach gemäss Art. 10a BZO

 

 

  Übergeordnete Festlegungen 
  Grenze Verordnungsgebiet Wehrmännerdenkmal Forch vom 20.9.1951 

L  Kantonale Landwirtschaftszone

F  Kantonale Freihaltezone (Forchdenkmal)

 

 

  Informelle Angaben
  Wald

  Gewässer

  

  

 

 

gk_15099_bau-und_zonenplan_168x70_korr.indd   1 22.10.15   11:50

Abb. 1 
Aktueller Zonenplan von 

Küsnacht
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2. AUSGANGSLAGE

Rechtskräftiger Gestaltungsplan

Der Gestaltungsplan besteht nebst dem Situationsplan aus ergänzenden Bestim-
mungen. Im Situationsplan werden zwölf Baufelder ausgeschieden, in welchen 
Hauptgebäude erstellt werden dürfen. Besondere Bauten dürfen gemäss der Bau-
ordnung unter Einhaltung der zonengemässen Abstände erstellt werden. Nebst den 
Baufeldern ist im Gestaltungsplan festgelegt, dass zwei Vollgeschosse und nur Gie-
beldächer zulässig sind. Weiter sind die Erschliessungsflächen festgelegt. Die Aus-
nützung wird nicht speziell festgelegt.

Ursprünglich war der Gestaltungsplan laut des Fachgutachtens von Herrn Christ 
vom 17. März 1987 wohl eine Auflage der Gemeinde, um die bei der Arealüberbau-
ung geforderten qualitativen Anforderungen gemäss § 71 PBG und eine ganzheit-
liche Siedlungsentwicklung über das ganze Grundstück sicherzustellen.2 Der Ge-
staltungsplan ermöglichte zusätzlich eine Etappierung der Arealüberbauung.

2 | 
Fachgutachten, Strickler + 

Christ Architekten,  
17. März 1987 

Abb. 2
Bestehender                       

Gestaltungsplan

Die grau eingefärbten 
Gebäude wurden in einer 

ersten Etappe erstellt.
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Bestehende Wohnüberbauung

Die bestehende Wohnüberbauung besteht aus sechs Mehrfamilienhäusern und ei-
nem Einfamilienhaus und wurde 1992 fertiggestellt. 

Die Siedlung befindet sich am Rand der Bebauungsstruktur von Itschnach. Das ge-
gen Süden abfallende Gelände ist stark terrassiert was zu einer Höhenstaffelung der 
Volumina und zu einer starken Zonierung des Landschaftsraumes führt. Die einzel-
nen Gebäude sind durch eine Verschiebung im Grundriss in zwei Gebäudeteile auf-
gegliedert. Die Wohnungen sind dreiseitig ausgerichtet und teilweise über mehrere 
Geschosse organisiert. Die einzelnen Volumina sind zu einander verschoben. Durch 
diese Verschiebung wird jeweils im Zentrum von vier Gebäuden ein kleiner Platz 
geschaffen. Von diesen Plätzen ist jeweils auch die Hauserschliessung organisiert. 
Der gesamte Ausdruck der Überbauung wird durch die markanten Steildächer und 
der Bezug zur Landschaft geprägt.

Die Erschliessung der Fussgänger sowie des Autoverkehrs erfolgt von der Schüra-
cherstrasse. Nebst der Garageneinfahrt sind auch die Besucherparkplätze direkt an 
der Schüracherstrasse angeordnet. Der öffentliche Verkehr mit direktem Anschluss 
nach Zürich ist in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.

Abb. 3
Bestehende Situation
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Abb. 4
Bestehende Siedlung

Durch die Abterrassierung 
des Geländes entsteht 

eine Höhenstaffelung der 
Gebäude

Abb. 5
Bestehende Siedlung
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Abb. 6
Bestehende Siedlung

Der Ausdruck der bestehen-
den Siedlung wird stark 

durch das markante Dach 
geprägt.

Abb. 7
Bestehende Siedlung

Jeweils im Zentrum von 
vier Gebäuden entsteht ein 

Platz.
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3. BAURECHTLICHER NACHWEIS DER BESTEHENDEN SIEDLUNG

Der bestehende bzw. überbaute Teil des Gestaltungsplans, der am 3. Mai 1988 von 
der Gemeinde Küsnacht bewilligt wurde, folgt den damaligen Bestimmungen der 
Bau- und Zonenordnung. So ist in den Erwägungen der Baubewilligung aufgeführt, 
dass die Abweichungen von der Regelbauweise des Gestaltungsplans «Sunne-Weid» 
im Rahmen von Arealüberbauung liegen.3 Des Weiteren hat der Regierungsrat in 
der Sitzung vom 18. Mai 1988 festgehalten, dass der Gestaltungsplan in keinem 
Punkt von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht.4

Um zusätzlich aufzuzeigen, dass die bestehende Überbauung trotz der Aufhebung 
des bestehenden Gestaltungsplanes der heutigen BZO entspricht, wurde eine detail-
lierte Überprüfung des Bestandes vorgenommen. Das Ergebnis dieses Nachweises 
zeigt auf, dass bei der bestehenden Überbauung durch die Aufhebung des Gestal-
tungsplanes kein baurechtswidriger Zustand auftritt und somit die Bestandesprivi-
legien nicht in Anspruch genommen werden müssen. 

Im Folgenden werden daher die relevanten Artikel der BZO 1984 und die der ak-
tuellen BZO 1994 mit Teilrevision 2004 und 2012 einander gegenübergestellt, um 
so die Unterschiede zu bestimmen. Anhand der Unterschiede kann nachgewiesen 
werden, dass der bestehende bzw. überbaute Teil des Gestaltungsplans die heuti-
gen Bestimmungen nach Regelbauweise bzw. Arealüberbauung nach wie vor einhält. 
Somit wird durch die Aufhebung des Gestaltungsplans kein baurechtswidriger Zu-
stand generiert. 

3 | 
Baubewilligung, 
7. Februar 1989 

4 | 
Auszug aus dem Protokoll 

des Regierungsrates, 
18. Mai 1988
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1. Wohnzone

Anhand der Baubewilligung vom 3. Mai 1988 geht hervor, dass die Parzelle 11‘856 
damals in zwei fiktive Grundstücke geteilt wurde.5 Gemäss Baueingabe schöpft der 
überbaute Teil des Gestaltungsplans die damalige zulässige Ausnützung von 44% 
für das fiktive Grundstück voll aus (inkl. Ausnützungszuschlag 1/10 für Arealüber-
bauung). 

Für die heutigen Bestimmungen nach Regelbauweise bzw. Arealüberbauung wird 
die Parzelle 11‘856 als ein Grundstück mit einer Parzellenfläche von 17’587m2 be-
trachtet. Gemäss der Baumassenberechnung von Erni Grimm Architekten AG vom 
Oktober 2018 weist der überbaute Teil eine Baumasse von 16‘676m3 auf. Anhand 

 BZO 1984 BZO 1994 mit Teilrevision 2004 und 2012 
1. Wohnzone W2/40 

Ausnützungsziffer 
Wohnzone W2/1.75 
Baumassenziffer  

2. Die Firsthöhe ist in der BZO nicht definiert. Art. 19, Abs. 1 BZO: Die Firsthöhe ist auf 5.0m 
begrenzt. 

3. Die Gebäudehöhe ist in der BZO nicht 
definiert. 

Art. 19, Abs. 1 BZO: Die Gebäudehöhe ist beim 
Bau von zwei Vollgeschossen und einem 
anrechenbaren Dachgeschoss 7.5m. 

4. Für die Zone W2/40 sind keine 
Mehrlängenzuschläge definiert. 

Art. 21a, Abs. 2 BZO: Misst in der Zone W2/1.75 
eine Fassadenlänge mehr als 25.0m, so ist der 
Grenzabstand um die Hälfte der Mehrlänge zu 
vergrössern. 
Art. 21a, Abs. 3 BZO: Bei der Berechnung der für 
die Mehrlängenzuschläge massgeblichen 
Fassadenlängen werden die Fassadenlängen von 
Gebäuden, deren Gebäudeabstand 10.0m 
unterschreitet, zusammengerechnet.  

5. Art. 31, Abs. 4 BZO: Für die Abstände 
innerhalb der Arealüberbauung gelten die 
Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes. 
Die zonengemässe 
Gebäudelängenbeschränkung gilt nicht. Die 
zonengemässe Geschosszahl darf um ein 
Geschoss erhöht werden, mit Ausnahme in der 
Wohnzone WE2/30. Gegenüber 
Grundstücken und Gebäuden ausserhalb der 
Arealüberbauung sind die zonengemässen 
Abstände einzuhalten. 

Art. 45, Abs. 4 BZO: Die zonengemässe 
Gebäudelängenbeschränkung gilt nicht. Bei 
Arealgrössen über 6000m2 darf die Gebäudehöhe 
mit Ausnahme der Wohnzone W2/1.40 talseits 
um 2.0m erhöht werden. Gegenüber 
Grundstücken und Gebäuden ausserhalb der 
Arealüberbauung sind die zonengemässen 
Abstände einzuhalten.  
Art. 45, Abs. 5 BZO: Werden die 
bauordnungsgemässen Regelmasse der Gebäude- 
und Firsthöhen eingehalten, ist die Zahl der 
Voll- und Dachgeschosse frei.  

 
1. Anhand der Baubewilligung vom 3. Mai 1988 geht hervor, dass die Parzelle 11'856 damals in zwei 

fiktive Grundstücke geteilt wurde.3 Gemäss Baueingabe schöpft der überbaute Teil des 
Gestaltungsplans die damalige zulässige Ausnützung von 44% für das fiktive Grundstück voll aus (inkl. 
Ausnützungszuschlag 1/10 für Arealüberbauung).  
Für die heutigen Bestimmungen nach Regelbauweise bzw. Arealüberbauung wird die Parzelle 11'856 
als ein Grundstück mit einer Parzellenfläche von 17’587m2 betrachtet. Gemäss der 
Baumassenberechnung von Erni Grimm Architekten AG vom Oktober 2018 weist der überbaute Teil 
eine Baumasse von 16'676m3 auf. Anhand der Baumassenziffer von 1.93 (inkl. Nutzungszuschlag 10% 
für Arealüberbauung) ergibt sich eine maximale Baumasse von 33’943m3 für die Parzelle 11’856.     

2. Wie in der Planbeilage XX ersichtlich (Gebäudehöhen Bestand), wird die Firsthöhe von 5.0m bei 
sämtlichen Giebeldächern eingehalten.  

3. Die Häuser des überbauten Teils weisen alle, mit Ausnahme des Einfamilienhauses Nr. 81, zwei 
Vollgeschosse und ein anrechenbares Dachgeschoss auf. Die Gebäudehöhe beträgt somit 7.5m. 
Anhand der Planbeilage XX (Gebäudehöhen Bestand) ist ersichtlich, dass diese bei allen Bauten 
eingehalten wird. 

4. Gemäss aktueller BZO müssen die Fassadenlängen der Häuser 81, 83/85 und 87 zusammengerechnet 
werden (siehe Planbeilage). Daraus resultiert ein Mehrlängenzuschlag von 21.05m. Nach heutigen 
Bestimmungen müsste der Grenzabstand zum Grundstück 12'930 somit vergrössert werden. Da 

                                                        
3 Baubewilligung Seite 2 

 
5 | 

Baubewilligung, 
7. Februar 1989 



09

der Baumassenziffer von 1.93 (inkl. Nutzungszuschlag 10% für Arealüberbauung) 
ergibt sich eine maximale Baumasse von 33’943m3 für die Parzelle 11’856.    

2. Firsthöhe
	
Wie in der Planbeilage 1 ersichtlich (siehe Anhang 1, Baurechtlicher Nachweis der 
bestehenden Siedlung), wird die Firsthöhe von 5.0m bei sämtlichen Giebeldächern 
eingehalten. 

3. Gebäudehöhe
	
Die Häuser des überbauten Teils weisen alle, mit Ausnahme des Einfamilienhauses 
Nr. 81, zwei Vollgeschosse und ein anrechenbares Dachgeschoss auf. Die Gebäude-
höhe beträgt somit 7.5m. Anhand der Planbeilage 1 (siehe Anhang 1, Baurechtlicher 
Nachweis der bestehenden Siedlung) ist ersichtlich, dass diese bei allen Bauten ein-
gehalten wird.

4. Mehrlängenzuschlag

Gemäss aktueller BZO müssen die Fassadenlängen der Häuser 81, 83/85 und 87 
zusammengerechnet werden (siehe Anhang 1, Baurechtlicher Nachweis der be-
stehenden Siedlung). Daraus resultiert ein Mehrlängenzuschlag von 21.05m. Nach 
heutigen Bestimmungen müsste der Grenzabstand zum Grundstück 12‘930 somit 
vergrössert werden. Da jedoch die Grenzabstände des überbauten Teils den damali-
gen Bestimmungen nach Regelbauweise bzw. Arealüberbauung entsprechen, würde 
bei einer Aufhebung des Gestaltungsplans kein baurechtswidriger Zustand entste-
hen. Der überbaute Teil des Gestaltungsplans wäre nach Art. 19a, Abs. 2 BZO Be-
standesprivilegiert.

5. Arealüberbauungen

Die Unterschiede bezüglich Arealüberbauung in der BZO1984 und in der aktuellen 
BZO 1994 mit Teilrevision 2004 und 2012 sind für den überbauten Teil irrelevant.  
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4. VARIANTENSTUDIEN

Für die Überbauung des unbebauten Bereiches der Parzelle wurden in einer Mach-
barkeitsstudie sämtliche Möglichkeiten geprüft und somit eine Grundlage für die 
Entscheidungsfindung geschaffen. Die folgende Gegenüberstellung zeigt die Vor- 
und Nachteile der jeweiligen Möglichkeiten auf.  

Variante mit bestehendem Gestaltungsplan

•	 Die erweiterten Bedingungen des Gestaltungsplanes verunmöglichen es, vom 
Ausnutzungsbonus der Arealüberbauung zu profitieren und eine Überbauung 
mit einer zeitgemässen Ausnützung zu erstellen. Aufgrund der festgelegten Bau-
felder würde man durch tiefe und grosse Volumen vor allem in Bezug auf die 
Wohnlichkeit und das ganzheitliche Siedlungsbild in einen Konflikt mit den An-
forderungen an die Arealüberbauung treten. 

•	 Die im Gestaltungsplan angelegten Baufelder ermöglichen überall das Erstel-
len eines Mehrfamilienhauses, insbesondere weil der private Gestaltungsplan die 
Anzahl Wohnungen pro Gebäude in keinerlei Weise einschränkt. Jedoch wird 
auf dem Baufeld 1 eine Sondertypologie nötig. Es ist von einem Einspänner aus-
zugehen. Somit entsteht an der exponiertesten und prominentesten Stelle ein 
Sonderbau, der auch auf Grund seiner Lage, aus einem sonst homogenen Sied-
lungsgefüge heraussticht. 

•	 Die unregelmässig verteilten Baufelder im unbebauten Bereich des Gestaltungs-
planes und die daraus resultierenden Landschaftsräume unterscheiden sich in 
ihrer Charakteristik stark vom Bestand. Während sich im Bestand jeweils vier 
Gebäude um einen zentralen, kleinen Platz gruppieren, entsteht insbesondere 
zwischen den Baufeldern 4,5,6 und 2,3 ein länglicher Aussenraum. Dieser so ent-
stehende Platz hat die Qualität als Zentrum in der Siedlung zu funktionieren, 
schafft es aber wenig, das bestehende Siedlungsgefüge einzubinden und steht in 
seiner Charakteristik in starkem Widerspruch zu den kleinen, durch die Verschie-
bung der Volumen zu einander, definierten Plätzen in der bestehenden Über-
bauung.

•	 Durch die unregelmässige Verteilung der Baufelder entsteht auf dem Baufeld 3 
zusätzlich ein, in Bezug auf die Aussicht und Orientierung, klar benachteiligter 
Gebäudeteil. Das Volumen auf Baufeld 3 würde zudem den Gebäudeabstand von 
10.0 m unterschreiten, was höhere Anforderungen an die Brandschutzvorschrif-
ten bedingen würde.
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Abb. 8
Mögliche Anordnung der 

Volumen mit Gestaltungs-
plan: Axonometrie.

Abb. 9
Mögliche Anordnung der 

Volumen mit Gestaltungs-
plan: Situation.
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Variante ohne Gestaltungsplan

Abb. 10
Mögliche Anordnung der 

Volumen ohne Gestaltungs-
plan: Axonometrie.

Abb. 11
Mögliche Anordnung der 

Volumen ohne Gestaltungs-
plan: Situation.
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•	 Ohne den Gestaltungsplan können die Volumina unabhängig von den Baufeldern 
gesetzt werden. Dies ermöglicht es die Baumasse regelmässiger zu verteilen und 
so den bestehenden Siedlungsteppich gleichmässiger weiterzuweben. So wird ein 
homogeneres Erscheinungsbild über die ganze Siedlung ermöglicht. Durch eine 
regelmässigere Verteilung entstehen keine Sondertypologien und die bestehende 
Siedlung kann besser eingebunden werden.

•	 Laut aktuellem Zeitgeist und Bodenknappheit ist auf bestehenden Bauzonen eine 
angemessene und zeitgemässe Dichte anzustreben, um die unbebaute Fläche zu 
schonen. Durch eine Aufhebung des Gestaltungsplanes wird – in Bezug auf die 
Wohnqualität, Belichtung und Gebäudetiefe – eine nachhaltigere, und qualitativ 
hochwertigere Verdichtung ermöglicht. Ohne die Baufelder können die Volumen 
besser proportioniert und so eine übermässige Gebäudetiefe, welche zur Ge-
währleistung einer hohen Dichte notwendige wäre, umgangen werden. Während 
der private Gestaltungsplan lediglich zwei Vollgeschoss ermöglicht, ist in der ak-
tuellen Bauordnung laut Art. 45 Abs. 5 bei Einhaltung der bauordnungsgemässen 
Regelmasse der Gebäude und Einhaltung der Firsthöhen die Anzahl Voll- und 
Dachgeschosse frei.

•	 Das unmittelbare Ortsbild von Itschnach wird bis auf die erste Etappe der Sun-
neweid, sowie der Siedlung an der Chrummwisstrasse durch Flachdachbauten 
geprägt. Bei einer Aufhebung der Steildachpflicht kann städtebaulich präziser auf 
den Ort reagiert werden, es ergeben sich in der Ausformulierung der Siedlung 
mehr Möglichkeiten und die Dachwohnungen können allenfalls besser genutzt 
werden.

•	 Entgegen des Gestaltungsplanes von 1988 würden wir es begrüssen, die Weg-
führung der beiden Etappen zusammenzuführen und so ein ganzheitliches Sied-
lungsgefüge zu bilden. Zusätzlich wäre es erstrebenswert Besuchererschliessung, 
Parkplätze und die Garageneinfahrt am bestehenden Ort an der Schüracherstras-
se zu vereinen, um so das Verkehrsaufkommen möglichst gering zu halten.
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5. RICHTPROJEKT

Für die Überbauung des unbebauten Bereiches der Parzelle wurde auf Basis der 
Variantenstudie ein Richtprojekt auf Basis der aktuellen BZO von der Firma Erni 
Grimm Architekten aus Küsnacht ausgearbeitet, um die Absichten der Grundeigen-
tümerin darzulegen.

Städtebauliche Setzung

Um einen Generationenkonflikt zu vermeiden, wird der bestehende Siedlungstep-
pich möglichst gleichmässig weitergewebt. Die Hanglage bietet es an, die einzelnen 
Volumina abzutreppen und so besser in die Landschaft einzubetten. Durch eine 
Verschiebung auf der Grundrissebene – analog zum Bestand – kann eine kleinere 
Massstäblichkeit suggeriert und individuell auf den städtebaulichen Kontext einge-
gangen werden. Zusätzlich führt die Abstufung zu einer natürlichen Zonierung der 
Aussenbereiche. Die zwei Gebäude am nord-östlichen Rand der Parzelle werden 
abgedreht. Einerseits um grössere Abstände zwischen den Gebäuden zu generieren 
und anderseits um die Siedlung – insbesondere die Aussenbereiche – würdig abzu-
schliessen. Es wird eine angemessene Verdichtung angestrebt 

Abb. 12
Axonometrie des 

Richtprojekts
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Nutzungsweise

In den fünf neuen Mehrfamilienhäusern entstehen rund 38 Wohneinheiten in un-
terschiedlichen Grössen (2.5 bis 5.5 Zimmer). Die Grundeigentümerin sieht vor, 
die Wohnungen auf altersgerechtes Wohnen auszurichten. In diesem Zusammen-
hang wird eine Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Bethesda angestrebt, um 
zukünftigen Bewohnern diverse Serviceleistungen anbieten zu können. 

Arealerschliessung

Die Grundeigentümerin beabsichtigt die bestehende Tiefgarage zu erweitern. So-
mit kann auch für die neue Überbauung die bestehende Tiefgarageneinfahrt an der 
Schüracherstrasse benutzt werden und eine stärkere Frequentierung und somit eine 
zusätzliche Belastung für die Bewohner nördlich der Friedhofstrasse vermieden 
werden. Hierzu muss die bestehende Garage eventuell den heutigen Vorschriften 
angepasst werden. 

Energie

Da eine Arealüberbauung realisiert wird, sind gestützt auf BZO Art. 45 Abs. 6 die 
erhöhten Anforderungen an die Energieversorgung zu erfüllen. Sofern die Mög-
lichkeit besteht, zieht die Grundeigentümerin eine Beteiligung an einem Fernwär-
menetz in Erwägung. Es ist angedacht, die Gasheizung der bestehenden Siedlung 
ebenfalls durch eine nachhaltige Energieversorgung zu ersetzten.

Abb. 13
Situationsplan des 

Richtprojektes
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6. AUFHEBUNG DES GESTALTUNGSPLANES

Zur planungsrechtlichen Umsetzung der neuen Wohnüberbauung wurden die 
nachfolgenden Varianten geprüft und teilweise (Teilrevision des GP und Beibehal-
tung des GP) aus den unten aufgeführten Gründen verworfen:

Teilrevision des GP

Eine Beschränkung des aktuellen Gestaltungsplanes auf die bestehende Siedlung, 
respektive eine Anpassung der Baufelder oder zusätzlichen Regeln, würde in Bezug 
auf das Alter und die ursprüngliche Intention des Gestaltungsplanes wenig Sinn 
ergeben. Ein Beschränken des Gestaltungsplanes auf die bestehende Siedlung ist 
nicht notwendig, da bei einer Aufhebung keine baurechtswidrigen Zustände ent-
stehen. Der Intention eine qualitative Bebauung des gesamten Areales kann auch 
im Rahmen der besonderen Bestimmungen einer Arealüberbauung Rechnung ge-
tragen werden. Zusätzlich würde eine Einschränkung auf die bestehende Siedlung 
im Vergleich zur Aufhebung keinen Zeitgewinn mit sich bringen und eine allfällige 
Sanierung oder einen Ersatz der bestehenden Gebäude in Zukunft erschweren.

Beibehaltung des GP

Anhand unterschiedlichen Variantenstudien wurde eine Beibehaltung des beste-
henden Gestaltungsplanes geprüft. Insbesondere in der Planungsfreiheit wird eine 
zukünftige Überbauung durch den Gestaltungsplan stark eingeschränkt. Zusätz-
lich entstehen durch die Verteilung der Baufelder in Bezug auf die Aussicht und          
Orientierung klar benachteiligte Gebäudeteile. Auf dem Baufeld 1 wird eine Son-
dertypologie nötig. Somit entsteht an der exponiertesten und prominentesten Stelle 
ein Sonderbau, der auch auf Grund seiner Lage, aus dem sonst relativ homogenen 
Siedlungsgefüge heraussticht.

Aufhebung des GP

Gestützt auf diese Prüfung der Möglichkeiten ist daher eine ersatzlose Aufhebung 
des ganzen Gestaltungsplanes sinnvoll. Dieses Verfahren ist aus folgenden Gründen 
sachgerecht:

- Das Projekt kann gestützt auf die BZO-Bestimmungen als Arealüberbauung umgesetzt 
werden, und es kann so eine hohe Qualität gesichert werden

- Die Grundeigentümerschaft wird sich vertraglich dazu bereit erklären, dass die erhöhten 
gestalterischen Anforderungen einer Arealüberbauung umgesetzt werden 

Es gelten die erhöhten Anforderungen an die Gestaltung der Bauten, Anlagen und 
Freiräume gemäss Art. 45 BZO. Die abschliessende Beurteilung der gewünschten 
ortsbaulichen Qualität erfolgt im Baubewilligungsverfahren.
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7. OBSOLETE BESTIMMUNGEN DES GESTALTUNGSPLANES

Die folgenden, erweiterten Bestimmungen des Gestaltungsplanes können nach der 
Aufhebung des Gestaltungsplanes mit der heutigen BZO nicht mehr eingefordert 
werden. Zusätzlich sollen in diesem Abschnitt allfällige Konsequenzen und ein mög-
licher Umgang mit diesen aufgezeigt werden.

2.1 Vollgeschoss

«Es sind zwei Vollgeschosse zulässig.»

Die Regelbauweise sieht in der Zone (W2/1.75) laut Artikel 1a BZO zwei Möglich-
keiten vor. Nebst zwei Vollgeschossen dürfen Neubauten höchstens ein anrechen-
bares Untergeschoss oder ein anrechenbares Dachgeschoss aufweisen. Da die Bau-
herrschaft jedoch beabsichtigt eine Arealüberbauung zu planen, ist zudem Artikel 45 
Abs. 5 in der BZO zu beachten. Somit sind bei der neuen Überbauung die Anzahl 
Voll- und Dachgeschosse frei, wenn die bauordnungsgemässen Regelmasse der Ge-
bäude und Firsthöhen eingehalten werden. 

2.2 Baugestaltungslinien

«Auf der Überbauungs – Parzelle Kat. No. 10735 dürfen innerhalb den im Gestaltungs-
plan festgelegten Bereichen Hauptgebäude erstellt werden. Besondere Bauten dürfen gemäss 
der Bauordnung (Art. 13) unter Einhaltung der zonengemässen Abstände erstellt werden.»

Die festgelegten Baubereiche werden ersatzlos gestrichen. Da sämtliche bestehen-
den und nach dem Gestaltungsplanes gebauten Gebäude die heutigen Bestimmun-
gen nach Regelbauweise einhalten, wird kein baurechtswidriger Zustand erzeugt. 
Die neuen Gebäude werden nach aktueller Bauordnung inklusive Arealüberbauung 
erstellt und halten sämtliche zonengemässen Abstände und Grenzabstände ein.

2.3 Gestaltung

«Bei der Gestaltung sind die Anforderungen, wie sie gemäss Art. 71 PBG für Arealüber-
bauungen gelten, zu erfüllen.»

Die Bauherrschaft beabsichtigt eine Arealüberbauung umzusetzen. Aus diesem 
Grund sind bei der neuen Überbauung ohnehin sämtliche Anforderungen an eine 
Arealüberbauung zu erfüllen.

2.3.1 Äussere Erscheinung

«Die äussere Erscheinung der Überbauung muss bezüglich Kubatur, Fassadengestaltung, 
Materialwahl und Farbgebung den einheitlichen Gestaltungswillen aufweisen.»
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Ein einheitliches Siedlungsbild kann auch nach der Aufhebung des Gestaltungspla-
nes im Rahmen der zusätzlichen Bedingungen einer Arealüberbauung gewährleistet 
respektive eingefordert werden. 

2.3.2 Dachgestaltung

«Auf allen Bauten sind nur Giebeldächer zulässig.»

Die Aufhebung dieses Artikels ermöglicht es, sämtliche Dachformen zu wählen und 
so die neue Siedlung besser in das bestehende Ortsbild von Itschnach einzugliedern. 
Zudem ermöglicht ein Flachdach einen zeitgemässeren Ausdruck und eine klare 
Differenzierung von dem bestehenden Teil der Überbauung.

2.3.2 Umgebungsgestaltung

«Für die Neubepflanzung dürfen nur einheimische Pflanzenarten gesetzt werden.»

Dieser Artikel wird ersatzlos gestrichen. Die Bauherrschaft würde sich jedoch im 
Rahmen der Arealüberbauung verpflichten, dass nur einheimische Pflanzenarten 
gesetzt werden dürfen. 

3. Nutzungsweise und Ausnützung

«Das ganze Gestaltungsplangebiet hat ausschliesslich zur Wohnnutzung zu dienen; Aus-
nützung gemäss Art. 31 der Bauordnung Küsnacht.»

Gemäss aktuellem Zonenplan ist das gesamte Gebiet der Wohnzone zugeteilt. Die 
Bauherrschaft beabsichtigt ebenfalls keine anderen Nutzungen einzuführen.
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8. PRIVATRECHTLICHE REGELUNGEN

Folgende Sachverhalte sind mit der Gemeinde vertraglich zu sichern:

- Vereinbarung zur Sicherstellung der qualitativen Anforderungen einer Arealüberbauung 
gemäss Art. 45 BZO

9. BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN

Ortsbild

Die Parzelle liegt am Siedlungsrand von Küsnacht in unmittelbarer Nähe zu diver-
sen Naherholungsgebieten. Aus diesem Grund steht auch nach der angestrebten 
Verdichtung genügend Erholungs- und Freiraum zur Verfügung. Das Ortsbild ist 
geprägt von grossmassstäblichen Siedlungsstrukturen. Das vorgeschlagene Projekt 
webt den bestehenden Siedlungsteppich weiter und sucht auf städtebaulicher Ebene 
eine starke Verwandtschaft zum bestehenden Teil der Überbauung. Es werden hohe 
gestalterische Qualitäten angestrebt, so dass das homogene Wohnquartier auf na-
türliche Weise erweitert und verdichtet werden kann.

Erschliessung

Durch die neue Arealüberbauung wird die Erschliessung nicht verändert. Die zu-
sätzliche Verkehrsmenge der geplanten rund 30 Wohneinheiten stellt für die Leis-
tungsfähigkeit der Strasse – auch dank des guten Anschlusses an die öffentlichen 
Verkehrsmittel - kein Problem dar. 

Qualitätssicherung

Die Sicherstellung der guten Siedlungs- und Freiraumqualität im Sinne der Anfor-
derungen an Arealüberbauungen wird mittels Vertrag mit dem Grundeigentümer 
gewährleistet.

Energie

Da eine Arealüberbauung realisiert wird, sind gestützt auf BZO Art. 45 Abs. 6 die 
erhöhten Anforderungen an die Energieversorgung zu erfüllen.

Fazit

Die vorliegende Aufhebung des Gestaltungsplanes «Sunneweid» entspricht den 
übergeordneten raumplanerischen Zielen zur Sicherstellung einer qualitätsorien-
tierten Siedlungsentwicklung und einer nachhaltigen, der Zeit angemessenen Ver-
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dichtung. Die ursprüngliche Intention des Gestaltungsplanes, den erweiterten An-
forderungen der Arealüberbauung gerecht zu werden, wurde mit der Erstellung der 
ersten Etappe eingelöst. Dank den erweiterten Bestimmungen der Arealüberbauung 
kann auch ohne privaten Gestaltungsplan eine ganzheitliche Siedlungsentwicklung 
über das ganze Grundstück sichergestellt werden. Durch eine Aufhebung des Ge-
staltungsplanes treten bei der bestehenden Überbauung keine baurechtswidrigen 
Zustände ein. Auch die Nachbaren werden durch eine Aufhebung nicht beeinträch-
tigt, insofern, dass nach der Aufhebung die regulären Baugesetze gelten. Aus diesen 
Gründen und den am Anfang des Berichtes erläuterten Nachteilen des Gestaltungs-
planes, erachten wir es deshalb als erstrebenswert den privaten Gestaltungsplan auf-
zuheben und zur regulären Bauordnung zurückzukehren. 

10. VORGEHENSWEISE UND ZEITPLAN

Verfahrensablauf

Der formale Verfahrensablauf ist nachfolgend zusammengefasst:

•	 Entwurf Aufhebungsvorlage (Aufhebung Gestaltungsplan, Planungsbericht nach 
Art. 47 RPV)

•	 Verabschiedung Aufhebungsvorlage durch die Baukommission an den Gemein-
derat zuhanden des Mitwirkungsverfahrens

•	 Verabschiedung Aufhebungsvorlage durch den Gemeinderat zuhanden öffentli-
cher Auflage, Vorprüfung und Anhörung

•	 Öffentliche Auflage gemäss § 7 PBG, parallel dazu Vorprüfung durch den Kanton 
und Anhörung der Nachbargemeinden und der Zürcher Planungsgruppe Pfan-
nenstil (ZPP)

•	 Auswertung der Einwendungen aus der öffentlichen Auflage und der Ergebnisse 
aus der Vorprüfung und Anhörung

•	 Festsetzung Aufhebungsvorlage durch die Grundeigentümerin

•	 Verabschiedung Aufhebungsvorlage durch die Baukommission zuhanden des 
Gemeinderats
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•	 Zustimmung Aufhebungsvorlage durch den Gemeinderat

•	 Genehmigung durch die Baudirektion Kanton Zürich

•	 Publikation und Rekursmöglichkeit während 30 Tagen

•	 Publikation Inkraftsetzung Aufhebung

Mitwirkung

Auflage gemäss § 7 PBG
Der Gemeinderat hat die Aufhebungsvorlage mit Beschluss vom xx.xx.20xx zur An-
hörung und öffentlichen Auflage verabschiedet (§ 7 PBG). Die Akten wurden vom 
xx.xx. 20xx bis xx.xx. 20xx öffentlich aufgelegt. Innert dieser 60-tägigen Auflagefrist 
konnte sich jedermann zur Vorlage äussern und Einwendungen einreichen.

Anhörung und Vorprüfung

Die Revisionsvorlage wurde gleichzeitig der Zürcher Planungsgruppe Pfannen-
stil (ZPP) und den Nachbargemeinden Zollikon, Zumikon, Maur, Herrliberg und 
Erlenbach zur Anhörung unterbreitet. Parallel dazu wurde das kantonale Amt für 
Raumentwicklung um Vorprüfung gebeten.

Berichterstattung

Nachfolgend wird über das Ergebnis der öffentlichen Auflage, Anhörung und kan-
tonalen Vorprüfung informiert.
 
Bericht zu den Einwendungen
xxx
 
Ergebnis Anhörung
xx
 
Ergebnis Vorprüfung
xxx
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Ausblick

Festsetzung
Die Aufhebungsvorlage wurde durch die Grundeigentümerin am xx.xx. 20xx fest-
gesetzt und mit Schreiben vom xx.xx. 20xx dem Gemeinderat zur Zustimmung 
beantragt.
 
Zustimmung
Auf Antrag der Baukommission stimmte der Gemeinderat mit Beschluss (GR-xx-
xx) vom xx.xx. 20xx der Aufhebung des Gestaltungsplans Nr. 5 Sunneweid zu.
 
Genehmigung
Nach der Zustimmung durch den Gemeinderat ist die Aufhebungsvorlage durch 
die Baudirektion Kanton Zürich zu genehmigen. Der Genehmigungsentscheid ist 
zu publizieren, anschliessend läuft eine 30-tägige Rekursfrist.
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‘ Amtsblatt 

Rubrik: Raumplanung Publizierende Stelle: 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung Gemeinde Küsnacht - Abteilung Planung, Obere Dorfstrasse 
Publikationsdatum: KABZH - 23.07.2020 32, 8700 Küsnacht ZH 
Meldungsnummer: RP-ZH02-000OOOO7i4 
Kanton: ZH 

Aufhebung privater Gestaltungsplan GP 5 Sunneweid I Bekanntmachung der kommu- 
nalen Zustimmung und der Genehmigung der Baudirektion, Genehmigung 
Betrifft: 8700 Küsnacht ZH 
Der Gemeinderat Küsnacht hat mit Beschluss GR-20—22 vom 
i8. März 2020 der Aufhebung des privaten Gestaltungsplans 
GP 5 Sunneweid zugestimmt. 
Die Baudirektion Kanton Zürich hat mit Verfügung Nr. 0482 
/ 20 vom 8. Juli 2020 die Aufhebung des privaten Gestal- 
tungsplans GP 5 Sunneweid genehmigt. 
Die Unterlagen liegen ab dem 23. Juli 2020 während 30 Ta- 
gen zu den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf der 
Gemeindeverwaltung im Bausekretariat 2. Stock auf (§ 5 
Abs. 3 PBG). 
Gegen den Zustimmungsbeschluss des Gemeinderats sowie 
gegen den Genehmigungsentscheid der Baudirektion kann 
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben werden 
(§§ 329 ff. PBG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss 
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich 
beizulegen. Rekursentscheide desfidre’|<LIrsg1fifF§in\ci ’ i ” ’ ' ’ ’ ” " ‘t "r t 
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterlie- 
gende Partei zu tragen. 
23.Juli 2020 
Gemeinderat Küsnacht 

Rechtliche Hinweise: Rechtskraftbescheinigung 
Gegen diesen Beschluss ist bis heute 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 10.09.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000772 
 
Publizierende Stelle 
Gemeinde Küsnacht - Abteilung Planung, Obere Dorfstrasse 32, 8700 Küsnacht ZH

Aufhebung privater Gestaltungsplan GP 5 
Sunneweid, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8700 Küsnacht ZH  
Der Aufhebung des privaten Gestaltungsplans GP 5 Sunneweid hat der Gemeinderat 
Küsnacht am 18. März 2020 zugestimmt und die Baudirektion Kanton Zürich am 8. Juli 
2020 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 31. 
August 2020 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Aufhebung des privaten 
Gestaltungsplans GP 5 Sunneweid tritt am Tag nach der Publikation in Kraft. 
10. September 2020 
Gemeinderat Küsnacht 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Küsnacht - Abteilung Planung 
Obere Dorfstrasse 32  
8700 Küsnacht ZH
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